
So wichtig, 
  wenn etwas 
passiert.

www.muki.com

UNFALL

Stand: 04/2020

Unfall-Exklusiv-
schutz 60PLUS
Bestens ausgerüstet
 in Tirol & Vorarlberg 



Eine private Unfall-
  versicherung ist so 
wichtig für Sie

Ein Unfall ist schnell passiert: bei der Berufsausübung, 
im Straßenverkehr, in der Freizeit, bei Sport, Hobby 
oder Haus arbeit reicht schon ein kleiner Moment der 
Unaufmerksamkeit. Schmerzen, vorübergehende 
Arbeitsunfähigkeit, sogar dauernde Berufs unfähigkeit 
und Invalidität können die Folge sein. Körperliches 
Leid ist mit fi nanziellem Leid meist eng verbunden.



Versicherungssummen

Dauerinvalidität € 100.000

Unfalltod € 10.000

Unfallkosten € 3.000

Hubschrauber-Bergungskosten bis € 15.000

Kosmetische Operationen nach einem Unfall bis € 50.000

Weltweiter, notwendiger Rücktransport nach 
Unfall

Rehamanagement bei Invalidität ab 30�% bis € 4.000

Monatliche Prämien�*

Einzelpersonen € 49,09

*Prämien sind Monats -
prämien inkl. 4�% Vers.Steuer 

muki Unfall-Exklusivschutz 60PLUS – 
  einzigartige Leistungen für Sie

Weltweite
   Flug-
Ambulanz

Prämienübersicht 
Unfall-Exklusivschutz 60PLUS 

Medizinische und 
soziale Hilfestellung�/
Unterstützung nach 
einem Unfall



Inklusive umfangreicher medizinischer 
  und sozialer Hilfestellung /
Unterstützung nach einem Unfall

Gültige Bedingungen AUVB 2010
*Prämien sind Monats prämien inkl. 4�% Vers.Steuer

EINTEILUNG DER BERUFSGRUPPEN

Berufsgruppe I

Alle Berufe, die nicht unter 
Berufsgruppe II fallen

Berufsgruppe II

• Arbeiter im Hoch- und Tiefbau
• Landwirte, Wald- und 

Forstarbeiter
• Dachdecker, Spengler, 

Zimmermann
• Holzbearbeiter, -verarbeiter
• Polizist im Außendienst

Für Unfälle, die Versicherte der 
Berufsgruppe II in Ausübung ihres 
Berufes erleiden, wird eine Invali di -
täts leistung nur erbracht, wenn 
der daraus resultier ende Invalidi-
tätsgrad 20�% über steigt. 

Nähere Infos zur muki 
Unfallversicherung unter 
www.muki.com/unfallvorsorge

 Medizinische Rehabilitation, Begleitung, Organisation und Koordination
• der Rehabilitationsmaßnahmen

• von Therapien (Physio-, Logo-, Bewegungs-, Wärme- und Kälte-, Elektro- sowie 
      Unterwassertherapie und Massagen)

 Soziale Rehabilitation
• Hilfestellung bei Kontakten zu Ämtern / Behörden, Sozialversicherungsträgern,
      Versicherungen, etc

• Organisation von Transport, Pfl ege, Essen auf Rädern, Haushaltshilfen etc.

 Vermittlung von Telefonnummern, Adressen und Einrichtungen von
• Behindertentransportmöglichkeiten

• Behindertengerechtes Bauen / Umbauen 

 Andere Hilfeleistungen
•  Information über Krankentransporte in ein anderes Spital, Heim oder von / an den
      den eigenen Wohnsitz

•  Information über betreute Rückkehr vom Krankenhaus ins eigene Heim, wenn
      Angehörige oder nahestehende Personen verhindert sind 

•  Information über praktische Ärzte in Wohnnähe



Sichern Sie sich optimal ab – 
  die gesetzliche Unfall versicherung 
reicht nicht aus

Viele wissen nicht, dass die ge-
setzliche Unfallversicherung nur 
bei Arbeitsunfällen bzw. bei Un-
 fällen auf dem Weg von Zuhause 
zur Arbeit und zurück leistet.

Kinder, Jugendliche, Hausfrauen
und Pensionisten sind damit von
vornherein von den Leistungen der 
gesetzlichen Unfallversicherung 
ausgeschlossen. Aber auch in den 
wenigen übrigen Fällen sind die 

Leistungen der gesetzlichen Ver-
sicherung auf eine jährliche Rente 
beschränkt, sofern eine Erwerbs-
unfähigkeit von mindestens 20�% 
vorliegt. Bei Unfällen zu Hause und 
in der Frei zeit leistet die gesetzliche 
Unfallver sicherung keinen Cent 
Entschädigung! 2/3 aller Unfälle 
passieren in der Frei zeit – die 
private Unfallvorsorge ist damit 
ein absolutes Muss für alle!

Ein Unfall ist jedes plötzlich von 
außen auf den Körper wirkende 
Ereignis (Unfallereignis), durch das 
die versicherte Person unfreiwillig 
eine Gesundheits schädigung 
erleidet.

• Ertrinken und Ersticken
• Verbrennungen, Verbrühungen, 

Einwirkung von Blitzschlag oder 
elektrischem Strom

• Einatmen von Gasen oder 
Dämpfen, Einnehmen von 
giftigen oder ätzenden Sto� en, 
es sei denn, dass diese Ein-
wirkungen allmählich erfolgen

• Verrenkungen von Gliedern sowie 
Zerrungen und Zerreißungen von 
an Gliedmaßen und an der Wirbel-
säule befi ndlichen Muskeln, Sehnen, 
Bändern, Kapseln und Menisci

• Durch Zeckenbiss 
übertragene FSME sowie Ly-
me-Borreliose, Kinder -
lähmung

• Imp� olgeschäden

• Infektionskrankheiten 
infolge Hautverletzung von 
Tieren, Schlangenbissen oder 
Insektenstichen

• Unfälle in Folge eines Herz-
infarktes oder Schlaganfalles

• Rettung von Menschen, 
Tieren und Sachen

NACHSTEHENDE EREIGNISSE ZÄHLEN AUCH ALS UNFALL




